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FFH-Gebiet: Moore und Wälder
westlich Dießen
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Agri-PV
SO

Speicher

Ausgleichsfläche A2: Entwicklung eines mäßig extensiv genutzten,
artenarmen Grünlands und Pflanzung einer Baumreihe
mit heimischen Laubbäumen
Fläche: 2.534 m²

SO-Fläche: 76.101 m²

überbaubare Fläche (Baugrenze): 75.271 m²

Ausgleichsfläche A1: Entwicklung eines mäßig extensiv genutzten,
artenreichen Grünlands
mit ergänzenden Baumpflanzungen im Nordosten sowie Biotopbausteinen
(Totholz und Lesesteinhaufen)
Fläche: 2.170 m²
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Landkreis Weilheim-Schongau

Ausgefertigt
Markt Peißenberg, den . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frank Zellner, Erster Bürgermeister (Siegel)

1. Art der baulichen Nutzung
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

5. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans
(gem. § 9 Abs. 7 BauGB)

2. Überbaubare Grundstücksflächen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze

Sondergebiet gem. § 11 BauNVO Abs. 1 u. 2 mit der Zweckbestimmung "Agri-Photovoltaik"

3. Verkehrsflächen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

öffentliche Verkehrsfläche

4. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
    zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

 (gem. § 9 Abs. 1 Nrn. 15, 20 und 25b BauGB)

S:/Projekte/Peißenberg/BP/22119_Agri-PV/Grundlagen/Lageplaene/Uebersicht_bayernatlas_25000.png

Auftraggeber: Energiegenossenschaft Oberland eG

Signaturen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung
der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

Straßenbegrenzungslinie

bestehende Grundstücksgrenzen mit Flurnummern

Grenze der Gemeinde/ Gemarkung

bestehende Gebäude

3399

"Agri-Photovoltaikanlage im Gebiet Fendt"

B) PLANZEICHNUNG

Anpflanzen: sonstige Bepflanzungen (hier: Extensives Grünland)

ENTWURF

SO
Agri-PV

AUSZUG AUS DER DIGITALEN FLURKARTE
Geobasisdaten: © Bay. Vermessungsverwaltung 2022 m50100

Maßstab 1 : 1.000

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen

Anpflanzen: Bäume
Hinweis: zum Fahrbahnrand der Kreisstraße muss ein Abstand von 7,5 m
eingehalten werden.

Erhalt: Bäume

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft

VORHABENBEZOGENER
BEBAUUNGSPLAN

B) Planzeichnung

mit integriertem Grünordnungsplan

Privates Grün

Zufahrt

Biotopbausteine gem. Teil A) Textl. Festsetzungen § 9 Abs. 2:
BS1 (Totholz); BS2 (Lesesteinhaufen)BS

Bemaßung5

8132-1104-001

Biotop mit Biotopnummer (© Bayerisches Landesamt für Umwelt, Landesamt für
Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Bayerische Vermessungsverwaltung)
Hinweis: Die Darstellungen weichen teilweise von den tatsächlichen Biotopstandorten
ab. Vor jedem Eingriff ist die tatsächliche Bestandssituation vor Ort zu prüfen.

Anbauverbotszone (10 m), gem. Art. 23 BayStrWG

FFH Gebiet

Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10, Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)

Modulbelegung

Trafostation

oberirdische Hauptversorgungsleitungen mit Schutzstreifen beidseitig 1 m


